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Landeshauptstadt Magdeburg  
 -  Der Oberbürgermeister -  
Fundbüro  
 
 
Information zum Datenschutz und das Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Da-
ten (Datenschutzerklärung) im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Fundangele-
genheiten  
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit dieser 
Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte im Rahmen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Ihnen nach dem Datenschutz zustehen-
den Rechte.  
 
1. Verantwortlicher  
 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Landeshauptstadt Magdeburg, - Der Oberbür-
germeister -, Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt, Bei der Hauptwache 4, 39104 
Magdeburg, Telefon: (03 91) 5 40 20 41, E-Mail-Adresse: ordnungsamt@magdeburg.de,  
Internet-Adresse: www.magdeburg.de 
 
2. Datenschutzbeauftragte  
 
Die behördliche Datenschutzbeauftragte Annika Querengässer-Bahr ist unter: Landeshaupt-
stadt Magdeburg; Datenschutzbeauftragte; 39090 Magdeburg oder per E-Mail unter: Daten-
schutzbeauftragter@stadt.magdeburg.de oder Tel.: +49 391 540-24 68 zu erreichen. 
 
3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Das Erfassen, Speichern, Übermitteln und Verwenden der personenbezogenen Daten erfolgt 
für die Bearbeitung fundrechtlicher Angelegenheiten. Der oben genannte Verantwortliche hat 
als zuständige Behörde nach § 2 Nummer 6 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für 
die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) die sich 
aus § 965 Absatz 2 Satz 1, § 966 Absatz 2 Satz 2, §§ 967, 973 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 Satz 3, § 974 Satz 1, §§ 975 und 976 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erge-
benden Aufgaben zu erfüllen. Auch hat der Verantwortliche als Behörde die sich aus den §§ 
978 ff. BGB ergebenden Aufgaben wahrzunehmen. Insbesondere geht es dabei um die Si-
cherung von Rechten und die Durchsetzung der sich aus dem Fundrecht ergebenden Pflich-
ten der Finder, Verlierer, Eigentümer oder sonstigen Empfangsberechtigten.  
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten sind neben den oben angeführten Para-
graphen der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
§§ 15 und 20 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt (SOG LSA).  
 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
In den Verarbeitungsprozess sind innerhalb der Verwaltung der Landeshauptstadt Magde-
burg einbezogen: 
− Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Allgemeine Ordnungs- und Gewerbe-

angelegenheiten, die die Aufgaben im Fundbüro wahrnehmen 
− Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Ordnungsamtlicher Außendienst, die 

mit der Abholung von Fundsachen beauftragt werden, oder die zu verwahrende Sachen 
sichergestellt haben 

− Fachdienstleiter des Fachdienstes Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten,  
Fachbereichsleiter des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnungsamt, Beigeordneter 
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für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung und Oberbürgermeister in besonderen 
Fällen (soweit Anfrage direkt an diese gerichtet wurden oder diese sich die Entscheidung 
vorbehalten haben)  

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten außerhalb der 
Verwaltung der Landeshauptstadt Magdeburg sind:   
− andere Fundbehörden, soweit die Verlierer, Eigentümer oder sonstigen Empfangsbe-

rechtigten in deren Bezirk wohnen oder zu erreichen sind 
− Behörden, die Dokumente ausstellen (insbesondere Ausweis- und Passbehörden sowie 

Fahrerlaubnisbehörden)  
− Polizeibehörden  
− Botschaften und Konsulate anderer Länder in Deutschland (bei Fundsachen, die auslän-

dischen Verlierern zuzuordnen sind) 
− Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH, Alter Markt 15, 39104 Magdeburg, 

und Westernacher Solutions AG, Columbiadamm 37, 10965 Berlin, als externe Dienst-
leister für das Programm „FundInfo“, in dem personenbezogene Daten erfasst werden 

 
5. Speicherdauer  
 
Das Fundrecht ist dem Rechtsgebiet Besondere Gefahrenabwehr zuzurechnen. Die zu füh-
renden Verfahren sind Verwaltungsverfahren. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 20 Jahre  nach 
Abschluss der Verfahren. Danach erfolgt eine Löschung der Daten. Handschriftlich geführte 
Fundbücher werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist dauerhaft dem Stadtarchiv überlas-
sen.  
 
6. Ihre Rechte 
 
Gemäß Artikel 15 DSGVO haben Sie ein Recht auf Auskunft des Verantwortlichen, ob Sie 
betreffende personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie 
ein Recht auf Auskunft über diese Daten und Information zu den Verarbeitungszwecken; die 
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern, gegenüber denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind oder werden; falls möglich die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festle-
gung der Dauer.    
 
Sie haben nach Artikel 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung fehlerhafter Sie 
betreffender personenbezogener Daten zu verlangen. 
 
Sie haben nach Artikel 17 DSGVO das Recht, die Löschung Sie betreffender personenbezo-
gener Daten zu verlangen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausschluss-
gründe (Artikel 17 Absatz 3 DSGVO) vorliegen.   
 
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 
18 DSGVO zu verlangen, sofern eine der darin genannten Voraussetzungen gegeben ist. 
 
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht (Einwilligung in die Datenverarbeitung), haben 
Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. 
 
Nach Artikel 77 Absatz 1 DSGVO haben Sie das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu erheben, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt.  
Den Landesbeauftragten für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt erreichen Sie unter Post-
fach 1947, 39009 Magdeburg; Sitz: Leiterstraße 9 in 39104 Magdeburg.  
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